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Viele Eindriicke und Informationen am Weltkongress

Vorwarts zu den Menschenrechten
(Teil 2)

Matthys Bohm,
Geschaiftsfithrer SVG

Wie konnen starke Funda-
mente fiir den Briickenschlag
zwischen Gehorlosen und Ho-
renden geschaffen werden?

«Es geht um Gleichberech-
tigung, nicht Gleichbehand-
lung, meinte eine gehorlose
ddnische Rechtsanwiltin. Wir
Gehorlosen sagen im allgemei-
nen, dass wir nicht behindert
sind. Wir sind eine sprachliche
Minderheit. Wir nehmen auch
die entsprechenden Rechtsnor-
men in Anspruch. Gleichbe-
handlung bedeutet, dass alle
Menschen Zugang zu gleichen
Behandlungen haben sollten,
aber nicht, dass alle Menschen
gleich behandelt werden soll-
ten. Jeder ist als Mensch zu
respektieren, jeder hat das
Recht in Sicherheit und akzep-
tiert zu sein. Jeder von uns soll-
te so behandelt werden, wie es
ihm zusteht, ob blind, ob gehor-
los usw. Voll nutzen kann man
aber diese Rechte nur, wenn
auch Dolmetscher zur Verfii-
gung stehen.»

Verbesserung der Arbeits-
situation durch Schaffung von
speziellen Gruppenseminaren
war ein anderes Thema. Ziel
dieser Kurse ist es, zwischen
Arbeitgeber und Gehérlosen
eine bessere Beziehung zu
schaffen. Man versucht, be-
wusst zu machen, dass der
Gehorlose Gefahr liuft, isoliert
zu werden durch:

— Mangel an Kommunikation
zwischen ihm und den
horenden Mitmenschen

— Mangel an personlicher Ent-
wicklung '

— Mangel an Dolmetschern
bei beruflichen Einfiih-

Auch Schweizer Gehdrlose be-
teiligten sich aktiv am Weltkon-
gress, z. B. BeatKleeb ... =

&t

... Claudia Jauch und ...

.. Stéphane Faustinelli

rungs- und Fortbildungskur-

sen

Fiir Arbeitgeber, die Gehor-
lose anstellen, werden z.B. in
Dinemark staatliche Subven-
tionen ausgerichtet.

Mehr Bildung, vor allem
im Mittel- und Hochschulbe-
reich, sowie gezielte Fort- und
Weiterbildung war ebenfalls
eine diskutierte Forderung,
iiber die auch bei uns intensiv
verhandelt wird.

Von einem interessanten
Versuch, fiir die Gehorlosen
Briicken zu bauen im medizi-
nischen Bereich, wurde aus
Osterreich berichtet. Im Kran-
kenhaus Barmherzige
Samariter» in Linz werden 400
Betten fiir Gehorlose angebo-
ten, weil man festgestellt hat,
dass die Betreuung der Gehor-
losen in nicht spezialisierten
Krankenhdusern = mangelhaft

«Der

ist. Z.B. kann der wegen der

Kommunikationsbehinderung
notige Zeitaufwand oft nicht
geleistet werden. Alle Untersu-
chungen und die anschliessen-
de Betreuung der Gehorlosen
werden unter Beriicksichtigung
der speziellen Bediirfnisse der
Gehorlosen vorgenommen. In

der Zeit zwischen 1993 und

1995 hitten 950 gehorlose

Personen aus ganz Osterreich

in diesem Spital Aufnahme
gefunden.

Alle Referenten waren sich
darin einig: «Wir miissen weg
von den rein oralen Unter-
richtsmethoden! Die Philoso-
phie muss geédndert werden.
Um zu einem echt gehorlosen-
gerechten Unterricht zu kom-
men, sind Anderungen der
Lehrpline notig. Gehorlosen-
lehrer sollten nicht als Einzelne
in einem horenden Lehrerkolle-
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Neuer Verein

gium arbeiten miissen, weil sie
sonst Gefahr laufen, zu verein-
samen, schlecht Gehor zu fin-
den usw. Horende Lehrer miis-
sen sich den gehorlosen Kol-
legen anpassen in bezug auf
einen gehorlosengerechten Un-
terricht. Es ist zwingend, dass
diese horenden Lehrer im Rah-
men ihrer Fortbildung die
Gebérdensprache erlernen.»

Personliche Gedanken
zum Weltkongress
Aufgefallen ist mir, mit wel-
cher Spontaneitit und Offen-
heit vor allem die gehorlosen
Kongressteilnehmer aufeinan-
der zugingen. Kommunika-
tionsprobleme gab es hier
kaum. In dieser Beziehung tun
sich die Gehorlosen viel leich-
ter als wir Horenden. Obschon

Verein Seelis

die einzelnen Nationen ihre
eigene Gebirdensprache ha-
ben, ist es doch moglich, sich
auf einer grundsitzlichen Kom-
munikationsebene rasch zu fin-
den. Wer gar die internationale
Gebirdensprache  beherrscht,
dem stehen sprachlich keine
Hindernisse im Wege.

Die Kongressteilnehmer
spiirten  untereinander eine
ganz starke Solidaritit, eine
Solidaritit, die im Umgang
zwischen Horenden und Ge-
horlosen oft fehlt. Hier spiirten
sie keine Isolation, kein Ausge-
grenztsein, hier konnten sie
sich selbst sein.

Die iiber 200 Kurzvortriage
vermittelten sehr viel gedring-
te Information. Fiir die anwe-
senden (gebirdenorientierten)
Gehorlosen boten diese State-

»

ments wohl im wesentlichen
eine Bestitigung ihrer personli-
chen Haltung und politischen
Ausrichtung. Zu kurz kam mei-
nes Erachtens eine kritische
Diskussion, welche den Dialog
und das Verstindnis zwischen
Gehorlosen und Horenden for-
dern konnte.

Fundamente fiir die Zu-
kunft? Zu glauben, dass ein
Kongress solche bieten konnte,
wire wohl vermessen. Die kon-
krete Arbeit wird in den einzel-
nen Lindern, in und zwischen
den einzelnen nationalen Or-
ganisationen erfolgen miissen.
Was der Kongress hingegen
geboten hat, sind Anregungen
fiir das weitere Gespriich und,
nicht zu vergessen, der wunder-
schone’ Rahmen der Musik-
und Theaterstadt Wien.

che Gesundheit

und Horbehinderung

Die Erfahrungen mit der
Horbehinderung sind nicht fiir
jeden dieselben. Individuelle
und soziale Gegebenheiten las-
sen unterschiedliche Entwick-
lungen entstehen, die eine be-
sondere Bedeutung fiir das psy-
chische Gleichgewicht der Be-
hinderten haben.

Eine Horbehinderung st
nicht in jedem Fall von Proble-
men der seelischen Gesundheit
begleitet. In der Schweiz gibt es
zurzeit kaum Strukturen und
Organisationen, die es erlaub-

" ten, Probleme der seelischen

Gesundheit Horbehinderter zu

erkennen und zu behandeln oder

die Ausbildung der dafiir noti-
gen Fachleute zu garantieren.

So muss festgestellt werden,
dass das Wissen in diesem Be-
reich gering ist, das Unwissen
jedoch gross.

Angesichts  dieser Lage
schloss sich der «Verein Seeli-
sche Gesundheit und Horbehin-

derung» zu einem Schweizeri-
schen Verein zusammen. Das
Ziel der Gruppe besteht darin,
die Beteiligten im Bereich der
Taubheit und der seelischen
Gesundheit im weiteren Sinne
nach dem Prinzip der interdis-
ziplindren Zusammenarbeit zu
vereinen. Dies um

* Erfahrungen auszutauschen;
e einen theoretischen Rahmen
fiir relevante Interventionen
zu erarbeiten;

Strukturen anzuregen und
aufzubauen, um die Behand-
lung von Patienten zu ge-
wihrleisten, die Probleme
seelischer Art aufweisen, ob
es Kinder, Erwachsene oder
alte Menschen seien;.

die Ausbildung Horbehinder-
ter im Bereich der seelischen

Gesundheit zu fordern, so

dass sie ihrerseits fihig wer-
den, auf allen Verantwor-
tungsebenen beteiligt zu sein;
e den beteiligten Fachleuten

und Interessenten eine mog-
lichst angemessene Ausbil-
dung zu ermoglichen;

* breit und weitgestreut tiber
diesen Bereich zu informie-
ren;

* mit allen denkbaren Vereinen
und Einrichtungen zusam-
menzuarbeiten.

Der Verein steht allen Fach-
leuten und allen natiirlichen
oder juristischen Personen
offen, die sich fiir die genann-
ten Probleme interessieren.

Die  Griindungsversamm-
lung hat einen Vorstand
gewihlt: als Présidenten Dr.
Maurice Rey, Genf, als Vize-
priasidenten Dr. Hans-Ulrich
Weber, Ziirich, als Sekretir und
Kassier Dr. Etienne Colomb,
Lausanne, und Herrn Martin
Chapuis, Lausanne. Die Adres-
se des Vereins lautet: Postfach
399, 1001 Lausanne, Tel. 021
625 04 91, Fax 029 2 54 48.

VSGH



	Vorwärts zu den Menschenrechten : Teil 2

